
#ST# Bundesbeschluss
über die Kredite des Bundes nach Artikel 16
des Forschungsgesetzes für die Jahre 1996-1999

vom 8. Juni 1995

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. November 1994",

beschliesst:

Art. l Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen
und technischen Forschung (COST)

Für die Beteiligung der Schweiz an Aktionen im Rahmen der Europäischen Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung
(COST) in den Jahren 1996-1999 wird ein Verpflichtungskredit von 34 Millionen
Franken bewilligt.

Art. 2 Schweizerisches Institut für experimentelle Krebsforschung

Für die Beteiligung des Bundes am Schweizerischen Institut für experimentelle
Krebsforschung in Lausanne in den Jahren 1996-1999 wird ein Höchstbetrag von
26,4 Millionen Franken bewilligt.

Art. 3 Schweizerisches Institut für angewandte Krebsforschung
1 Für die Beteiligung des Bundes am Schweizerischen Institut für angewandte
Krebsforschung in den Jahren 1996-1999 wird ein Höchstbetrag von 15,4 Millio-
nen Franken bewilligt.
2 Der Bundesrat sorgt dafür, dass die Beiträge nur ausgerichtet werden, wenn die
Wahrung des Arztgeheimnisses und der Datenschutz sichergestellt sind.

Art. 4 Aidsforschung

Für die Förderung der Aidsforschung durch den Bund in den Jahren 1996-1999
wird ein Verpflichtungskredit von 39,0 Millionen Franken bewilligt.

Art. 5 Elektronische und mikrotechnische Forschung
1 Für die Unterstützung der elektronischen und mikrotechnischen Forschung durch
den Bund in den Jahren 1996-1999 wird ein Höchstbetrag von 82,5 Millionen Fran-
ken bewilligt.
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2 Der Höchstbetrag wird wie folgt aufgeteilt: MÌO. Fr.
a. Schweizerisches Forschungszentrum für Mikroelektronik und

Mikrotechnik (CSEM) 80,4
b. Schweizerische Stiftung für mikrotechnische Forschung (FSRM) 2,1

Art. 6 Forschungsstätten und wissenschaftliche Hilfsdienste

Für die Unterstützung von Forschungsstätten und wissenschaftlichen Hilfsdiensten
nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstaben b und c des Forschungsgesetzes vom 7. Okto-
ber 1983 " in den Jahren 1996-1999 wird ein Verpflichtungskredit von 44,0 Millio-
nen Franken bewilligt.

Art. 7 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Nationalrat, 23. März 1995 Ständerat, 8. Juni 1995

Der Präsident: Claude Frey Der Präsident: Küchler
Der Protokollführer: Duvillard Der Sekretär: Lanz
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